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Stellungnahme der Bayerischen Pflanzenzucht- und Saatbauverbände zum vorgelegten Entwurf der EU-

KOM „Verordnung zur Erzeugung und Inverkehrbringung von Pflanzenvermehrungsmaterial (PVM-VO)“, 

2023/0227 (COD) 

Die Bayerischen Pflanzenzucht- und Saatbauverbände bedanken sich, zu dem von der EU-Kommission am 

5.7.2023 vorgelegten Entwurf für eine Verordnung zur Erzeugung und Inverkehrbringung von Pflanzenver-

mehrungsmaterial (PVM-VO) Stellung nehmen zu können.  

I) Grundsätzlich positive Bewertungen 

Die beiden Grundsäulen des EU-Saat- und Pflanzgutrechts – die amtliche Sortenzulassung und die amt-

liche Saatgutzertifizierung – bleiben erhalten. Das wird ausdrücklich begrüßt. Das bewährte Prüfsystem 

dient dem Verbraucher- und Umweltschutz sowie der Nachhaltigkeit gleichermaßen und sichert Chancen-

gleichheit und fairen Wettbewerb im Markt. Es hat dazu beigetragen, dass in Europa und v.a. in Deutsch-

land nach wie vor viele mittelständische Pflanzenzüchter in den verschiedenen Regionen und Klimaräumen 

Europas aktiv Pflanzenzüchtung betreiben und regional angepasste und kontinuierlich verbesserte Pflan-

zensorten in einer Vielzahl an Nutzpflanzenarten der Landwirtschaft zur Verfügung stellen. 

Durch die verpflichtende amtliche Sortenzulassung erhalten nur innovative Sorten mit einem höheren lan-

deskulturellen Wert einen Marktzugang. Um zum EU-Ziel einer nachhaltigen Produktion in der Landwirt-

schaft beizutragen, wird im vorgelegten Entwurf der Nachhaltigkeitsaspekt verstärkt auch in der Sortenzu-

lassung verankert, und zwar in Form des „value for sustainable cultivation and use“ (VSCU). Das Kriterium 

der Nachhaltigkeit findet bereits heute schon Berücksichtigung in der kulturartenspezifischen Wertprüfung. 

Begrüßt wird ausdrücklich, dass der Ertrag und die Ertragsstabilität als wesentliche Kriterien der Nachhal-

tigkeit gesehen werden und nach wie vor als zentrale Bestandteile der wertbestimmenden Merkmale in der 

Prüfung einer neuen Sorte gelten. Der Erhalt der nationalen Sortenprüfung und -registrierung wird als po-

sitiv erachtet. Sehr positiv und als essenziell bewertet wird, dass die Kongruenz zwischen den Grundlagen 

für Sortenzulassung und Sortenschutz erhalten bleiben soll („one key, several doors“). 

Die amtliche Saatgutzertifizierung wird als grundlegendes Instrument für die Gewährleistung der Sor-

tenidentität, der Saatgutqualität und der Nachverfolgbarkeit gesehen. Jede Saatgutpartie soll auch weiterhin 

im mehrstufigen System der Zertifizierung vor der Aussaat geprüft werden. Dies wird ausdrücklich begrüßt. 

Die Förderung biotechnologischer und digitaler Entwicklungen im Bereich der Pflanzenzüchtung, Sortenzu-

lassung und Saatgutzertifizierung werden als positiv erachtet. 

II) Grundsätzliche negative Anmerkungen 

Die Einbeziehung des Saatgutrechts in die Kontroll-Verordnung ((EU)2017/625, OCR) führt zu zusätzli-

chem Verwaltungsaufwand und gefährdet die lückenlose Kontrolle von PVM vor deren Inverkehrbrin-

gung. Die Ausweitung der Bürokratie betrifft die zuständigen Behörden und den Unternehmern gleicherma-

ßen. Dies kommt insbesondere in der aktuellen Situation der Personalknappheit zum Tragen und führt 

zwangsläufig zu Kostensteigerung in der Saatgutzertifizierung. Verzögerungen im Zertifizierungsverfahren 

sind zu befürchten und gefährden damit eine rechtzeitige Bereitstellung des Saatgutes für die Landwirt-

schaft. Dabei verfügt das Saatgutrecht – im Gegensatz zu anderen Rechtsbereichen, auf die die Kontroll-
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Verordnung Anwendung findet – mit der amtlichen Saatgutzertifizierung bereits über ein bewährtes mehr-

stufiges Kontrollsystem. Zusätzliche Kontrollmechanismen, die von den Unternehmen finanziell selbst ge-

tragen werden müssen, bringen keinen Mehrwert für (Zertifiziertes) Saatgut. Die tatsächlichen zusätzlichen 

Kontrollmechanismen bzw. Berichtspflichten auf nationaler, europäischer Ebene und auf der Ebene des Un-

ternehmers stehen zudem noch nicht konkret fest. Außerdem steht das bisherige bewährte lückenlose 

Kontrollsystem jeder PVM-Partie für Zertifiziertes Saat- und Pflanzgut, wie es im vorgelegten Entwurf 

grundsätzlich vorgesehen ist, im Widerspruch zu risikobasierten amtlichen Kontrollen im Rahmen der OCR 

und wird deshalb in Frage gestellt. In diesem Zusammenhang wird gefordert, dass neben der Saatgutquali-

tät und Sortenidentität auch phytosanitäre Anforderungen an PVM weiterhin über das Saatgutrecht regu-

liert werden. Nur so ist eine lückenlose Kontrolle der phytosanitären Anforderungen gewährleistet.  

► Die Einbeziehung des EU-Saatgutrechts in die EU-Kontrollverordnung lehnen wir ab. Die lückenlose 

Kontrolle von PVM vor deren Inverkehrbringung muss erhalten werden. 

Die Vielzahl an delegierten und Durchführungsrechtsakten führt zu Unsicherheit sowie Intransparenz 

des vorgelegten Entwurfs. Der vorgelegte Entwurf stellt nur einen Rechtsrahmen dar. Detailregelungen, 

die gerade im Saatgutrecht entscheidend sind, werden außerhalb der PVM-VO in Form von noch zu erlas-

senden 15 delegierten Rechtsakten und 23 Durchführungsrechtsakten festgelegt. Eine umfassende und 

abschließende fachliche Bewertung des vorgelegten Entwurfs ist zu diesem Zeitpunkt daher nicht möglich. 

Der Einfluss der Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments auf die Saatgutgesetzgebung schwindet, wäh-

rend die EU-Kommission wichtige Detailregelungen ohne Mitsprache des Ministerrates und des Europapar-

laments weitgehend allein festlegt. Dies betrifft insbesondere die Artikel 7, Anforderungen für die Erzeu-

gung und Inverkehrbringung von Vorstufen-, Basis- und Zertifiziertem Saatgut und Material sowie Artikel 

52, Wert für die nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung.  

► Wir fordern, dass zentrale Fragen in der PVM-VO direkt geregelt und delegierte Rechtsakte sowie 

Durchführungsrechtsakte auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Nach Fertigstellung aller Rechts-

akte muss genügend Zeit für die nationale Umsetzung und die nötigen Anpassungen in den Behör-

den und Unternehmen gegeben sein, bevor die PVM-VO Anwendung findet.  

Die Rechtsgrundlage einer PVM-VO mit einer Vielzahl weiterer noch zu erlassender Rechtsakte führt zu 

unübersichtlichen Regelungen und nicht zu einem schlankeren System. Der bestehende Rechtsrahmen 

mit kulturartenspezifischen Richtlinien und einer entsprechenden Umsetzung in jeweiliges nationales Recht 

funktioniert und hat sich in der Aufteilung nach Kulturartengruppen in den Mitgliedsstaaten bewährt. Inwie-

weit mit einer Verordnung ein schlankeres System etabliert wird, bleibt kritisch zu hinterfragen. Neben der 

PVM-VO mit ihren Anhängen sind noch 15 delegierte Rechtsakte und 23 Durchführungsrechtsakte zu er-

lassen, die der Anwender alle berücksichtigen muss, da sie kulturartenübergreifend sind. Darüber hinaus 

sind nach wie vor auch noch nationale Regelungen festzulegen. Der vorgelegte Entwurf zeigt eine Reihe 

von Widersprüchen, die sich auch durch die Zusammenfassung aller bestehenden Richtlinien in eine Ver-

ordnung ergeben: So findet sich beispielsweise in Anhang II, Part B (Standardmaterial von landwirtschaftli-

chen Arten und Gemüsearten), die Pflanzkartoffel zumindest für die Ernte und Nachernte im Teil C wieder, 

obwohl sie laut der Systematik von Anhang I in einem eigenen Bereich geführt führt und nicht unter die 

landwirtschaftlichen Arten fällt. Eine Überarbeitung und Neustrukturierung der Anhänge ist – unabhängig 

von der grundsätzlichen Forderung nach kulturartenspezifischen Detailregelungen – zwingend nötig. 

► Wir fordern eine bessere Übersichtlichkeit bezüglich der kulturartenspezifischen Regelungen 

Die Ausnahmen von den allgemeinen Regeln des Saatgutrechts sind zu weitreichend, in vielen Punkten 

widersprüchlich, bergen erhebliches Missbrauchspotential und führen letztendlich zu Parallelmärkten. 

Dadurch werden die Grundsäulen des Saatgutrechts in Frage gestellt. Diese Ausnahmen – Erhaltungssor-

ten, Heterogenes Material, Inverkehrbringung an und zwischen Erhaltungs-Netzwerken, Inverkehrbringung 
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an Endverbraucher, Saatguttausch zwischen Landwirten –bergen insgesamt ein hohes Konfliktpotential in 

sich und führen zu Abgrenzungsproblemen zum regulierten Markt. Die Entwicklung von Parallelmärkten ist 

zu befürchten. Denn die Anforderungen an die Registrierung und Zertifizierung gelten dabei weitgehend 

nicht. Sehr kritisch zu sehen ist, dass für diese Ausnahmen damit auch keine lückenlose amtliche Überwa-

chung der stringenten phytosanitären Anforderungen vorgesehen ist, was beispielsweise in sensiblen Kul-

turarten wie den Kartoffeln äußerst problematisch ist. Dadurch sind weitreichende negative Folgen für um-

liegende Flächen zu befürchten, wenn unkontrolliertes Saat- und Pflanzgut eingesetzt wird. Die Ausnahmen 

sind somit kontraproduktiv zu anderen EU-Zielen, wie die hohe Qualität des eingesetzten PVM zur Lebens-

mittel- und Futtermittelsicherheit sowie zur nachhaltigen Nutzung sowie dem Erhalt einer mittelständischen 

Pflanzenzüchtungsstruktur. Auf besondere Kritik stoßen die Ausnahmeregelungen „Endverbraucher“ und 

„Saatguttausch zwischen Landwirten“. Denn sie werden vielfach sogar nicht einmal ihrer eigenen Begrün-

dung gerecht – dem Erhalt genetischer Ressourcen und einem gesteigerten Interesse von Landwirten an 

PVM mit einer höheren Diversität. So können hierbei auch registrierte Sorten unter diese Ausnahme fallen. 

Registrierte Sorten erfüllen diese Forderungen aber per Definition einer Sorte gar nicht. Damit würden für 

ein und dasselbe Produkt unterschiedliche Voraussetzungen im Markt gelten, was zu Wettbewerbsverzer-

rungen führt und die Pflanzenzüchtung schwächt. Dabei ist gerade aktive Pflanzenzüchtung die zentrale Vo-

raussetzung für Biodiversität bei Nutzpflanzen. Die breit aufgestellte Pflanzenzüchtung in Deutschland trägt 

durch die Schaffung neuer Sorten, auch bei neuen Kulturarten, schon immer zur Steigerung der biologi-

schen Vielfalt bei Nutzpflanzen bei. Mengenbegrenzungen sehen wir generell als zwingend notwendig an.  

► Die vorgesehene Ausdehnung der Ausnahmen von den allgemeinen Regelungen lehnen wir ab. 
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III) Kritische Anmerkungen zum Entwurf einer PVM-VO im Einzelnen 

Artikel 2: Geltungsbereich und Ziele 

▪ Die PVM-VO findet gemäß Artikel 2 für alle in Anhang I gelisteten Arten und Gattungen Anwendung. In 

Anhang IV sind alle Arten und Gattungen gelistet, für die eine Zertifizierung als VBZ erforderlich ist.  

▪ Es ist aber nicht eindeutig, dass in Anhang I befindliche Arten, die nicht in Anhang IV gelistet sind, so-

wohl als VBZ zertifiziert oder als Standardmaterial produziert und vermarktet werden können. Zum bes-

seren Verständnis sollte dies ausdrücklich im Anhang I erläutert werden. 

Artikel 3: Begriffsbestimmungen 

▪ Der Begriff des „Unternehmers“ (2) und seine Verwendung ist nicht eindeutig geregelt. Der Begriff 

schließt in seiner Definition jede professionelle Tätigkeit von der Erzeugung, über die Aufbereitung, Tes-

tung und Verpackung bis hin zu Inverkehrbringung mit ein. Es fehlt jedoch der direkte Bezug auf ein 

gewerbsmäßiges Handeln.  

▪ Der Begriff der „Inverkehrbringung“ (3) wird zu verschiedenen Handlungen/Aktivitäten des Unterneh-

mers in Bezug gesetzt. Dies könnte zu Missverständnissen führen. So könnte sich eine Person (z.B. 

auch ein Landwirt) nicht als Unternehmer im Sinne dieses PVM-VO ansehen, was zur Folge hat, dass 

es sich bei einer Inverkehrbringung von Saatgut nicht um „Vermarkung“ handelt und folglich dieser Un-

ternehmer nicht den Anforderungen dieser VO unterliegt. Zweckmäßiger wäre es, bei der „Inverkehr-

bringung“ von Saatgut generell auf ihre Gewerbsmäßigkeit (entgeltlich oder unentgeltlich) abzustellen. 

Hierzu müsste Definition (2) (b) angepasst werden als „gewerbsmäßige Inverkehrbringung“. Damit ist 

jede Person, die Saatgut professionell gewerbsmäßig vermarktet, auch Unternehmer im Sinne dieses 

Entwurfs. So kann auch ein Landwirt Unternehmer sein, wenn er gewerbsmäßig Saatgut handelt und 

hat folglich die Regelungen der PVM-VO zu erfüllen. Ein Schwarzhandel, z.B. von Nachbau, wäre damit 

auch (wie bisher) im saatgutverkehrsrechtlichen Sinne illegal. 

▪ Die Definition „Endverbraucher“ (28) ist widersprüchlich zu Artikel 2, Absatz 4. (d). Denn die Definition 

besagt, dass damit jede Person (auch ein Landwirt) zu verstehen ist, die PVM außerhalb seiner berufli-

chen Tätigkeit erwirbt, weitergibt und nutzt. Dies schließt damit auch die Weitergabe zwischen Endver-

brauchern mit ein. In Artikel 2, Absatz 4. (d) ist jedoch geregelt, dass die Weitergabe von PVM zwi-

schen Endverbrauchern grundsätzlich vom Wirkungsbereich der PVM-VO ausgenommen ist. Die Defi-

nition muss deshalb entsprechend angepasst werden. 

▪ Als „Erhaltungssorte“ (29) wird PVM bezeichnet, das traditionell angebaut wird oder lokal neu unter 

bestimmten örtlichen Bedingungen gezüchtet und an diese Bedingungen angepasst ist. Das ist ein Wi-

derspruch. Bei einer Erhaltungssorte, die als pflanzengenetische Ressource erhalten werden soll, kann 

es sich nicht um neues PVM handeln. Neues Material mit höherer Heterogenität ist Heterogenes Mate-

rial und nicht Erhaltungssorte. Darüber hinaus wird in b) definiert, dass Erhaltungssorten durch einen 

höheren Grad an Diversität zwischen verschiedenen Vermehrungseinheiten charakterisiert sind. Da Er-

haltungssorten Sorten sind – und zudem kürzlich gelöschte Sorten sein können –, widerspricht dies 

der Sortendefinition.  

▪ Die Definition „Landwirt“ (33) muss im Sinne der PVM-VO noch spezifiziert werden. So könnte als 

Landwirt der (End-)Nutzer von PVM zu gewerblichen Zwecken bezeichnet werden. 

▪ Es fehlen Definitionen für: „Organic Variety“, „herbizidtolerante Sorten“, „Probenehmer“, „Sorten mit 

bestimmten Eigenschaften“, „Sorten mit unerwünschten agronomischen Eigenschaften“. 

▪ Mit dem Begriff „Seed Potatoes“ sind Knollen definiert, die zur Erzeugung anderer Kartoffeln dienen. 

Diese Definition ist sehr unbestimmt. Was sind „andere“ Kartoffeln? Sind hier andere Kategorien (Ba-

sis-Pflanzgut, Zertifiziertes Pflanzgut) gemeint? 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Bayerische Pflanzenzucht- und Saatbauverbände 
Seite 5 von 16 

Artikel 4: Einhalten der VO (EU) 2016/2031 

▪ Bei den Aufzählungen fehlen „Unions-Quarantäneschädlinge“, die in Artikel 4 und 5 der VO (EU) 

2016/2031 geregelt sind. 

▪ Phytosanitäre Aspekte bei regulierten Nicht-Quarantäneschädlingen (regulated non-quarantine pests, 

RNQPs) und Unions-Quarantäneschädlingen (QPs) im Bereich Saat- und Pflanzgut müssen auch wei-

terhin über das Saatgutrecht reguliert bleiben. Nur so ist auch in Zukunft eine lückenlose Kontrolle aller 

Saat- und Pflanzgutbestände und -partien bei RNQPs und QPs gewährleistet. RNQPs wurden mit der 

Durchführungs-Richtlinie (EU) 2020/177 erst kürzlich in die bestehenden Inverkehrbringungs-Richtli-

nien integriert. 

▪ Durch die Definitionen (30) und (31) in Artikel 3 sind QPs und RNQPs jedoch nicht vom Regulierungs-

umfang der PVM-VO umfasst. Sie werden im Rahmen der Pflanzengesundheits-VO EU 2016/231 (PHR) 

entsprechend der Kontroll-VO und damit nur in Form risikobasierte Kontrollen überwacht (siehe grund-

sätzliche Anmerkungen unter Ziffer III und Anmerkungen zu Artikel 80). Dies lehnen wir ab. 

Artikel 5: Zugehörigkeit zu einer registrierten Sorte 

▪ Dieser Artikel sieht vor, dass nur PVM, das in einem nationalen Sortenregister eingetragen ist, erzeugt 

und in den Verkehr gebracht werden kann. Dabei werden verschiedene Ausnahmen von dieser Not-

wendigkeit definiert.  

▪ Neben den genannten Ausnahmen, auf die in den entsprechenden Artikeln 27 ff. eingegangen wird, 

fehlt eine Ausnahme für Komponenten von Erhaltungsmischungen (Wildpflanzenarten) nach Artikel 22. 

Denn diese Komponenten entsprechen nicht der Sortendefinition und sind somit nicht in einem natio-

nalen Sortenregister eingetragen. Eine entsprechende Ausnahme für Wildpflanzensaatgut muss in die-

sem Artikel ergänzt werden. 

Artikel 6: Zugehörigkeit zu bestimmten Kategorien von PVM 

▪ In Absatz 1 sind keine Unterteilungen der Kategorien mehr vorgesehen, z.B. Zertifiziertes Saatgut 1., 2. 

oder 3. Generation. Darüber hinaus sind auch keine EU-Klassen von Vorstufen-, Basis- und Zertifizier-

tem Pflanzgut bei Kartoffeln mehr vorgesehen.  

▪ Es fehlt die Kategorie „Handelssaatgut“. Diese Kategorie ist insbesondere für die Herstellung von Saat-

gutmischungen von Futterpflanzen notwendig und muss deshalb zusätzlich aufgenommen werden. 

▪ Diese bisherigen Kategorien und Klassenunterteilungen haben sich aber in der Vergangenheit bewährt 

und müssen ergänzt werden.  

Artikel 7: Anforderungen an die Erzeugung und das Inverkehrbringen von Vorstufen, Basis oder Z-Saatgut 

und -material (VBZ) 

▪ Die Zertifizierung erfolgt erst nach der Erzeugung. Die Zertifizierung ist eine Voraussetzung für die In-

verkehrbringung und nicht für die Erzeugung (Absatz 1, (b)). 

▪ Die Anforderung für lückenlose Kontrollen jeder Partie, die in Anhang II festgehalten ist, muss in der 

Basis-VO festgehalten werden. 

▪ In Absatz 4. ist die Aufzählung nicht konsistent. Nach Buchstabe (e) folgt (c) anstatt (f). Im vorletzten 

Buchstaben (im Entwurf fälschlicherweise als Buchstabe (e) bezeichnet) wurde „seed potatoes“ ver-

gessen und muss hier ergänzt werden. 

Artikel 8: Anforderungen an die Erzeugung und das Inverkehrbringen von Standardsaatgut und -material 

▪ Die Anforderung für lückenlose Kontrollen jeder Partie, die in Anhang III festgehalten ist, muss in der 

Basis-VO festgehalten werden. 
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▪ Die Prüfung der Anforderungen gemäß Anhang III kann nur von einem registrierten Unternehmer 

durchgeführt werden. 

▪ Absatz 3 enthält eine neue Berichtspflicht, die nicht notwendig und nicht leistbar ist. 

▪ In Absatz 5. muss unter Buchstabe (j) „seed potatoes“ gestrichen werden. Die Kulturart solanum tu-

berosum ist in Anhang IV enthalten, so dass Saat- oder Pflanzgut dieser Art zwingend unter die Rege-

lungen von Artikel 7 fällt. 

Artikel 10: Zulassung von Unternehmern zur Durchführung der Zertifizierung unter amtlicher Aufsicht 

▪ Zur Klarstellung sollte im Falle der Zulassung eines Unternehmers in Anlehnung an die PHR von einem 

zugelassenen Unternehmer gesprochen werden (siehe Ausführungen zur Definition (2)). 

▪ In Absatz 1. ist festgelegt, dass Unternehmer bestimmte oder alle Tätigkeiten im Rahmen des Zertifizie-

rungsverfahren unter amtlicher Aufsicht übernehmen können. Damit wäre die zuständige Behörde 

überhaupt nicht mehr in das amtliche Verfahren einbezogen. Deshalb ist das „all or“ zu streichen und 

die Übernahme von Tätigkeiten im amtlichen Zertifizierungsverfahren durch den Unternehmer auf be-

stimmte Tätigkeiten beschränkt. 

▪ Das Ausstellen des Etiketts muss in der Verantwortung der zuständigen Behörde bleiben. Die hier in 

Absatz 1. festgehaltene Regelung, wonach der Unternehmer das amtliche Etikett ausstellen kann, steht 

im Widerspruch zu Artikel 15, 2.. 

Artikel 11: Widerruf oder Änderung der Zulassung nach Artikel 10  

▪ Es werden keine Angaben für die spezifische Periode für Korrekturmaßnahmen gemacht. 

Artikel 12: Amtliche Überwachung durch die zuständigen Behörden 

▪ In Absatz 1. ist festgelegt, dass der Unternehmer mindestens einmal jährlich zu auditieren ist. Dies ist 

zu weitreichend. Nach erfolgter Prüfung der Voraussetzungen nach Artikel 10 und der erfolgten Audi-

tierung sollte die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen im Audit nach Ermessen der zustän-

digen Behörde durchgeführt werden und nicht nach fest vorgegebenen Zeitintervallen. 

▪ Das Kontrollintervall bei Übernahme von Tätigkeiten durch den Unternehmer soll bei 5 % der Vermeh-

rungsflächen, Partien und Kontrollproben liegen. 

Artikel 13: Partien  

▪ In Absatz 1. ist geregelt, dass PVM in Partien zu vermarkten ist. Dies steht im Widerspruch zu Artikel 

14, wonach PVM in Verpackungen vermarktet wird. Der Artikel muss dahingehend geändert werden, 

dass PVM wird in Partien produziert und zertifiziert, aber in Verpackungen vermarktet wird. 

▪ Zudem ist nicht klar, was mit dem Satz „The content of the varieties and species of each lot shall be 

sufficiently homogeneous regarding and identifiable by its users as distinct from other lots of PRM.“ 

gemeint ist.  

▪ Das Zusammenlegen von Partien einer Sorte aus verschiedenen Erntejahren muss ermöglicht werden. 

Eine Regelung wie in Absatz 2 gefordert ist v.a. bei Futterpflanzen, die ein hohes jährliches Produkti-

onsrisiko haben, völlig praxisfremd. 

Artikel 14: Verpackungen, Bündel und Behälter 

▪ Die Möglichkeit der losen Abgabe von PVM an Landwirte wird begrüßt (Absatz 5.). Allerdings darf 

diese Abgabe nur aus einem bereits vorher amtlich verschlossenen Behältnis erfolgen.  
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Artikel 15: Amtliches Etikett 

▪ Es fehlen Informationen zur Funktionsweise des digitalen Etiketts (Barcode auf Jutesack oder BigBag 

ist schwierig). 

Artikel 17: Inhalt der Etiketten 

▪ Aufgrund zunehmender Informationspflichten sollte der Teil auf dem Etikett für nicht amtliche Informati-

onen größer als 20 % möglich sein können. 

▪ Absatz 3 sieht vor, dass Angaben der zuständigen Behörde auf dem „official label“ und dem „operator’s 

label“ gemacht werden können. Dies ist nicht möglich, da zum einen beim „official label“ die zuständi-

gen Behörden Angaben nur auf dem amtlichen Teil des „official label“ machen können und zum ande-

ren in die Erzeugung, Verpackung und Kennzeichnung von Vermehrungsmaterial, welches mit einem 

„operator’s label“ gekennzeichnet wird (z.B. Standardsaatgut, Standardmaterial) grundsätzlich nicht in-

volviert sind. 

▪ Der weiße Teil des Etiketts kann nur vom Unternehmer benutzt werden.  

Artikel 19: Nichteinhaltung der Anforderungen für die Erzeugung und das Inverkehrbringen von PVM 

▪ VBZ darf nur amtlich zertifiziert werden, wenn es die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Amtliche 

Kontrollen während des Inverkehrbringens können sich nur auf das Inverkehrbringen beziehen, nicht 

aber auf die Produktion. 

Artikel 20: PVM, das nur als Vorstufen-, Basis- oder zertifiziertes Saatgut oder Material (VBZ) erzeugt und 

in den Verkehr gebracht werden darf 

▪ Hier wird spezifiziert, für welche Arten zwingend eine Zertifizierung als VBZ gemäß Artikel 7 vorgenom-

men werden muss (Anhang IV) und welche Anforderungen hierfür erfüllt sein müssen bzw. definiert 

sind. 

▪ Rasengräser sind im vorgelegten Entwurf in Anhang IV, für deren Arten/Gattungen eine Zertifizierung 

notwendig ist, enthalten. In der zugrundeliegenden Definition (Absatz 2.), entsprechend der die Ar-

ten/Gattungen über einen Delegierten zu Anhang IV hinzugefügt oder daraus entfernt werden, finden 

sich die Rasengräser jedoch nicht wieder.  

▪ Deshalb muss unter 2. (b) (i) neben den Aspekten der Lebens- und Futtermittelsicherheit oder zur 

Qualität in der Verarbeitung (beides ist für Rasengräser nichtzutreffend) der Aspekt der ingenieurbiolo-

gischen Sicherungsbauweise im Erd- und Wasserbau (z.B. über DIN-Normen) hinzugefügt werden. 

Hierunter fällt etwa die Sicherung von Deichen, Abraum- und Mülldeponien und Verkehrswegen aller 

Art durch Begrünung (Lebendverbauung) oder eine hochwertige Begrünung in Stadien, die das Risiko 

von Sportverletzungen durch die Rasenqualität minimiert.  

▪ Alternativ könnte in Absatz 2., (b) am Ende von (i) das „und“ durch ein „oder“ ersetzt werden. Damit 

sind Rasengräser, sofern sie über einen ausreichenden ökonomischen Nutzen verfügen, ebenfalls von 

der Definition erfasst. 

Artikel 21: Saatgutmischungen 

▪ Durch die Einschränkung von Mischungen auf Arten/Gattungen aus Anhang I können viele bisherige 

Mischungen nicht mehr hergestellt werden, z.B. im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik GAP 

(ÖR1b), der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) oder sonstigen Mischungen zu Begrünungszwecken, weil 

diese Mischungen i.d.R. sowohl Arten/Gattungen aus Anhang I als auch außerhalb von Anhang I enthal-

ten. Dies stellt wichtige Ziele der EU-Kommission im Rahmen des Green Deal in Frage. 
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▪ Die in Artikel 22 (Erhaltungsmischungen) vorgesehene Ausnahmeregelung kann diese Lücke nicht 

schließen, das zur Verfügung stehende autochthone Saatgut reicht für die o.g. Mischungen bei Weitem 

nicht aus (siehe hierzu Anmerkungen zu Artikel 22). 

▪ Um Mischungen mit Arten und Gattungen außerhalb von Anhang I herstellen zu können, müssen wie 

bisher solche Mischungen nach der Art der Verwendung differenziert werden in Mischungen zu Futter-

zwecken, Körnernutzung und andere Verwertung. Mischungen zu Futterzwecken dürfen nur Arten/Gat-

tungen aus Anhang I enthalten, Mischungen für andere Verwertungen auch Arten/Gattungen außerhalb 

von Anhang I. 

▪ Absatz 1. sieht vor, dass ein amtliches Etikett nur bei Mischungen notwendig ist, die nur zertifiziertes 

Saatgut enthalten. Bei allen anderen Mischungen ist lediglich ein Unternehmer-Etikett notwendig. Dies 

muss geändert werden: alle Mischungen, die zertifiziertes Saatgut enthalten, müssen durch ein amtli-

ches Etikett gekennzeichnet werden. Lediglich Mischungen, die keine Komponenten von zertifiziertem 

Saatgut enthalten, sollen mit einem Unternehmer-Etikett gekennzeichnet sein. 

▪ Die Notwendigkeit eines Mischungsantrag (Absatz 1) muss für alle Mischungen gelten, die Arten/Gat-

tungen aus Anhang I enthalten und sich nicht nur auf den Fall beschränkt sein, dass die Mischung ein-

zig aus zertifiziertem Saatgut (mit Arten/Gattungen aus Anhang IV) bestehen. 

▪ Die Zulassung von Unternehmen, die Mischungen mit Arten/Gattungen aus Anhang I herstellen, muss 

dann folgerichtig auch für Unternehmen gelten, die Mischungen herstellen, die auch Arten/Gattungen 

außerhalb von Anhang I enthalten. 

Artikel 22: Erhaltungsmischungen 

▪ Als Ausnahme zu Artikel 21, können die Mitgliedsstaaten Mischungen zulassen, die neben Arten/Gat-

tungen aus Anhang I auch Arten/Gattungen außerhalb von Anhang I enthalten. Diese werden als Erhal-

tungsmischungen bezeichnet. Im Zusammenwirken mit Artikel 21 des vorgelegten Entwurfs wird der 

Einsatz von gebietseigenem (autochthonem) Saatgut auf landwirtschaftlichen Flächen bei vielen Mi-

schungen zu Begrünungszwecken und für AUM-/GAP-Maßnahmen durch die PVM-VO verpflichtend. 

Denn Arten/Gattungen aus Anhang I dürfen nur dann mit Arten/Gattungen außerhalb von Anhang I ge-

mischt werden, wenn die Mischung den Anforderungen an eine Erhaltungsmischung entspricht. Dies 

ist nicht sachgerecht und wird abgelehnt. 

▪ Die Erzeugung und die Inverkehrbringung von gebietseigenem Saatgut ist jedoch mit dem herkömmli-

chen Saatgutmarkt nicht zu vergleichen, sowohl strukturell als auch mengenmäßig. Das für Erhaltungs-

mischungen verfügbare, autochthone Saatgut steht für die im Rahmen der GAP und der AUM notwen-

digen Mischungen sowie den sonstigen Mischungen zu Begrünungszwecken mengenmäßig nicht ein-

mal zu einem Bruchteil zur Verfügung. Die Ziele der EU im Hinblick auf die GAP ab 2023 können 

dadurch nicht mehr erfüllt werden. 

▪ Mit den Bestimmungen von Artikel 21 und 22 wird die Ausnahme für die Landwirtschaft nach § 40, 

Abs. 1, Satz 4, Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von der Genehmigungspflicht der 

Ausbringung von Pflanzen in der freien Natur ausgehebelt. Es ist nicht akzeptabel, dass mit neuen Re-

gelungen zum Saatgutrecht diese Ausnahmeregelung für die Landwirtschaft umgangen wird. Denn 

nach wie vor sind solche Flächen Bestandteil der landwirtschaftlichen Produktion. 

▪ Darüber hinaus fallen Komponenten (Wildpflanzensaatgut) von Erhaltungsmischungen lt. des vorgeleg-

ten Entwurfs nicht unter die PVM-VO. Denn nach Artikel 5 muss PVM, das in der EU kommerziell ver-

marktet wird, einem nationalen Sortenregister angehören. Ausgenommen davon sind laut Artikel 5 le-

diglich die in den Artikeln 27 bis 33 definierten Ausnahmen. Wildsaatensaatgut entspricht aber weder 

der Sortendefinition noch ist dafür in Artikel 5 bzw. Artikel 22 eine Ausnahme definiert. Folglich können 

Komponenten von Erhaltungsmischungen und damit Erhaltungsmischungen selbst nicht mehr kom-

merziell vermarktet werden. Bisher war Wildsaatensaatgut auch nicht von den Inverkehrbringungs-
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Richtlinien erfasst, so dass mit der RL 2010/60/EU ein eigener Rechtsbereich für die Inverkehrbringung 

solchen PVM geschaffen wurde.  

▪ Für Wildpflanzensaatgut muss deshalb eine (weitere) Ausnahme in Artikel 5 geschaffen werden. 

▪ Die bisherigen naturschutzfachlichen Anforderungen an Erhaltungsmischungen werden mit dem Ent-

wurf nicht berücksichtigt (siehe hierzu Anmerkungen zu Anhang V). Dies sind insbesondere:  

→ In Erhaltungsmischungen dürfen keine Sorten eingemischt werden. Komponenten, deren Ar-

ten/Gattungen in Anhang I enthalten sind, dürfen in Erhaltungsmischungen nur als Wildform ein-

gesetzt werden. 

→ Die Produktion und Vermarktung von Erhaltungsmischungen muss auf die Mitgliedsstaaten be-

schränkt sein, wo sie gesammelt wurden. 

→ Die Begrifflichkeiten wie „source area“, „region of origin“ müssen an die bestehenden Regelun-

gen angepasst werden. 

Artikel 23: Umverpackung und Neukennzeichnung von Saatgutpartien 

▪ Bezieht sich dieser Artikel nur auf Saatgut oder allgemein auf PVM? Im Zusammenhang mit Artikel 13 

(Partien) wird allgemein von PVM gesprochen.  

▪ Hier taucht der Begriff bzw. die Funktion des „Probenehmers“ auf, der ansonsten in der PVM-VO nicht 

verwendet wird. Dieser ist doch auch Unternehmer. Es ist unklar, ob für den „Probenehmer“ die glei-

chen Anforderungen an die Zulassung (vgl. Artikel 10) wie für den (zugelassenem) Unternehmer be-

stehen. 

Artikel 24: Kontrollanbau für Vorstufen-, Basis- und Zertifiziertem Saatgut (VBZ)  

▪ Bisher wurde im vorgelegten Entwurf immer zwischen „VBZ-Saatgut“ und „VBZ-Material“ unterschie-

den. Die Regelungen in Artikel 24 beziehen sich aber lediglich auf „VBZ-Material“. Entsprechende Rege-

lungen für „VBZ-Material“ existieren nicht. 

▪ Der zeitliche Ablauf der Nachkontrolle, wie in Absatz 1. a) beschrieben ist unlogisch. Denn PVM, aus 

dem eine Probe entnommen und im Nachkontrollanbau auf Sortenechtheit untersucht wird, wurde be-

reits zertifiziert und befindet sich zur gleichen Zeit im weiteren Anbau. Es kann lediglich eine Rück-

nahme der Zertifizierung erfolgen. 

▪ In Anhang II wird in Teil A und B 1. C. (d) für VBZ ein Nachkontrollanbau durch den Unternehmer für 

jede Partie VBZ, die weitervermehrt wird und für 5 % der ZS-Partien, die nicht weitervermehrt werden, 

gefordert. Zusätzlich wird ein risikobasierter Nachkontrollanbau von VBZ durch die zuständige Behörde 

gefordert. In Artikel 24 wird dagegen nur ein risikobasierter Nachkontrollanbau durch die zuständige 

Behörde vorgesehen. Dies ist ein Widerspruch. Die Durchführung eines Nachkontrollanbaus gemäß 

Anhang II für jede Partie VBZ durch den Unternehmer muss gestrichen werden. Dies wäre für den Un-

ternehmer ein sehr hoher Aufwand und ist auch nicht durchführbar, da vielfach das dazu notwendige 

Versuchsequipment und -Knowhow bei den Unternehmen nicht vorliegt. 

Artikel 25: Kontrollanbau für Standardsaatgut 

▪ Auch bei Standard-PVM wurde bisher zwischen „Standardsaatgut“ und „Standardmaterial“ unterschie-

den. Die Regelungen in Artikel 25 beziehen sich aber lediglich auf „Standardsaatgut“. Entsprechende 

Regelungen für „Standardmaterial“ existieren nicht. 
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Artikel 26: PVM, das zu Erhaltungssorten gehört 

▪ Als „Erhaltungssorte“ Definition (29) in Artikel 3 wird PVM bezeichnet, das traditionell angebaut wird 

oder lokal neu unter bestimmten örtlichen Bedingungen gezüchtet und an diese Bedingungen ange-

passt ist. Das ist ein Widerspruch. Bei einer Erhaltungssorte, die als pflanzengenetische Ressource er-

halten werden soll, kann es sich nicht um neues PVM handeln. Würde auch neu gezüchtete Landsorten 

unter den Begriff der Erhaltungssorte fallen, würde die Gefahr des Aushebelns des regulierten Saatgut-

bereichs bestehen. Denn alle Sorten, die nicht ausreichend die Anforderungen an die DUS-Kriterien 

schaffen, könnten als Erhaltungssorte angemeldet werden.  

▪ Für neu gezüchtete Landrassen ist vielmehr ein alternatives Konzept notwendig. 

▪ Die Mengen für die Inverkehrbringung von Erhaltungssorten müssen wie bisher nach Kulturarten spe-

zifiziert begrenzt werden, damit es nicht zur Entwicklung von Parallelmärkten kommt. 

Artikel 27: PVM aus heterogenem Material 

▪ Heterogenes Material muss im Gegensatz zur üblichen Sortenzulassung nur notifiziert werden. Für He-

terogenes Material gibt es – auch für Arten/Gattungen aus Anhang VI, für die üblicherweise eine amtli-

che Zertifizierung vorgeschrieben ist – keinerlei amtliche Kontrollen, Heterogenes Material muss weder 

angemeldet noch besichtigt werden. Die zuständigen Behörden müssen lediglich vor der Inverkehrbrin-

gung von PVM benachrichtigt werden. Damit entsteht für dieses PVM ein enormer Wettbewerbsvorteil 

im Vergleich zu PVM, dass den berechtigten Regulierungen der PVM-VO unterliegt. Dies steht eindeu-

tig im Widerspruch zur eingangs des vorgelegten Entwurfs getroffenen Aussage, dass einheitliche An-

forderungen an PVM der geeignete Weg sind, um ein hohes Qualitätsniveau für die Nutzer, das rei-

bungslose Funktionieren des Binnenmarkts und gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Betreiber und 

eine nachhaltige Agrar- und Lebensmittelproduktion sicherzustellen. Insbesondere ökologisch wirt-

schaftende Betriebe sind auf ein hohes Qualitätsniveau des von ihnen genutzten PVM angewiesen. Mit 

dieser Ausnahme werden weder harmonisierte Qualitätsstandards und Kontrollen noch einheitliche 

Wettbewerbsbedingungen geschaffen. 

▪ Die Mengen für die Inverkehrbringung von Heterogenem Material müssen nach Kulturarten spezifiziert 

begrenzt werden, damit es nicht zur Entwicklung von Parallelmärkten kommt. Eine lediglich auf die Pa-

ckungsgröße bezogene Mengenbegrenzung reicht hierzu nicht. Die im zugehörigen Anhang VI getroffe-

nen kulturartenspezifischen maximalen Packungsgrößen stehen dabei nicht im Zusammenhang mit üb-

lichen hektarbezogenen Aussaatstärken.  

▪ Es ist zu befürchten, dass PVM, das die Anforderungen an die Zulassung nicht erfüllt, zukünftig als He-

terogenes Material ein kostengünstiger und ungeregelter Marktzugang ermöglicht wird. 

▪ Gräser-/ Klee- und Luzernesorten sind per se als Fremdbefruchter Populationssorten mit einem gewis-

sen Maß an phänotypischer Variation innerhalb der Sorte. Zudem werden Futterpflanzen meistens in 

Mischungen verschiedener Arten und Sorten angebaut, was zusätzlich Heterogenität schafft. Diese 

Strategie gewährleistet ein hohes Maß an Robustheit und Produktionssicherheit. Auf den Anbauflächen 

ist daher bereits eine erhebliche genetische Variation vorhanden. Es besteht also kein Bedarf an weite-

rem heterogenem Material bei Futterpflanzen, und weder Züchter noch Endverbraucher fordern eine 

größere genetische Vielfalt bei Gräsern oder Kleearten. Da es aus technischen Gründen nicht möglich 

ist, zwischen den aufgelisteten Sorten, heterogenem Material für Futterarten (Gras, Klee und Luzerne) 

und anderen Arten zu unterscheiden, müssen diese von den vorgeschlagenen Bestimmungen über He-

terogenes Material ausgeschlossen werden. Heterogenes Material bei Futterpflanzen hätte enorme ne-

gative Auswirkungen auf die klassische Sortenzüchtung in Europa. 
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Artikel 28: PVM, das an Endverbraucher abgegeben wird 

▪ Die Erzeugung und Abgabe von an Endverbraucher, die keine Anforderungen gemäß der Artikel 5-12, 

14, 15 und 20 haben, wird damit begründet (Erwägungsgrund 34), dass Endverbraucher (z.B. Hobby-

gärtner) gesteigertes Interesse an diversem PVM, das nicht die gleichen hohen Qualitätsstandards hat, 

wie das Unternehmer benötigen. Explizit sind jedoch zugelassenen und/oder sortenschutzrechtlich ge-

schützte Sorten nicht von einer solchen Abgabe an Endverbraucher ausgeschlossen. Das ist ein Wider-

spruch, denn registrierte Sorten entsprechen nicht der Begründung für diese Ausnahme.  

▪ In Absatz 1. (a) ist festgelegt, dass PVM an Endverbraucher mit einem Unternehmer-Etikett mit der Be-

zeichnung „PVM für Endverbraucher – nicht amtlich zertifiziert“ gekennzeichnet werden muss. In Arti-

kel 16 wird das Unternehmer-Etikett aber für Kennzeichnung von Standardmaterial beschrieben. PVM 

für Endverbraucher muss aber auch nicht die Anforderungen an Standardsaatgut erfüllen. Das ist ein 

Widerspruch. Vielmehr sollte PVM für Endverbraucher wie mit einem Etikett für Heterogenes Material 

mit der Bezeichnung „PVM für Endverbraucher – nicht amtlich zertifiziert“ gekennzeichnet werden. 

▪ Da insbesondere bei zugelassenen PVM die Entstehung von Parallelmärkten befürchtet wird, wenn sie 

keine Anforderung an die Zertifizierung erfüllen müssen, dürfen auch zukünftig zugelassene PVM nur 

aus verschlossenem zertifiziertem Saatgut oder Standardsaatgut ohne eine erneute Verschließung an 

Endverbraucher vermarktet werden.  

▪ Generell ist es nicht kontrollierbar, ob eine Person als Unternehmer oder als Privatmann solches PVM 

erwirbt und nutzt. Deshalb wird es durch diese Ausnahme in der praktischen Umsetzung zu vielen Dis-

kussionen und unterschiedlicher Umsetzung kommen. Dies steht dem Harmonisierungsgedanken, der 

mit dem vorliegenden Entwurf verbunden ist, entgegen. 

▪ Bei nicht registrierten PVM ist eine Inverkehrbringung auch als Heterogenes Material möglich. Eine zu-

sätzliche Ausnahme für PVM ist deshalb nicht notwendig. 

▪ Dieser Artikel sollte gestrichen werden. 

Artikel 29: Abgabe von PVM, das an Genbanken, Organisationen und Netze und von ihnen untereinander 

abgegeben wird 

▪ Zwar ist in Absatz 1. festgelegt, dass PVM, das an oder zwischen Genbanken, Organisationen oder 

Netzwerken, deren Ziel (gesetzlich festgelegt oder von einer Behörde amtlich festgestellt) die Erhaltung 

pflanzengenetischer Ressourcen ist, nicht gewinnorientiert vermarkten dürfen. Es gibt aber keine Vor-

gaben, dass solche Genbanken und Organisationen/Netzwerke bei der zuständigen Behörde registriert 

sein müssen und die Anforderungen, die in Artikel 29 an die betroffenen Organisationen und ihre Akti-

vitäten gestellt werden, auch erfüllen. 

▪ Auch hier besteht – unter den getroffenen Bedingungen – ein erhebliches Missbrauchspotential und die 

Gefahr der Entstehung von Parallelmärkten. 

Artikel 30: Saatgut, das zwischen Landwirten in natura getauscht wird 

▪ Ähnlich wie bei PVM an Endverbraucher (Artikel 28) wird diese Ausnahme mit der Notwendigkeit an 

mehr diverserem Saatgut begründet. Dabei ist unklar was sich in Absatz (1) (4.) genau hinter „dynami-

sche Verwaltung des eigenen Saatguts des Landwirts“ verbirgt.  

▪ Es werden auch hier zugelassene Sorten für diese Ausnahme ermöglicht. Diese dürften jedoch in kei-

nerlei Weise den Bedürfnissen an eine „dynamische Verwaltung des eigenen Saatgutes“ entsprechen, 

da sie als zugelassene Sorte vielmehr den strengen Anforderungen an die DUS-Kriterien (distictness, 

uniformity, stability) Unterscheidbarkeit, Einheitlichkeit und Beständigkeit entsprechen. 

▪ Zwar sind die Mengen nach Absatz 2 (b) begrenzt und sollen von den zuständigen Behörden jährlich 

für bestimmte Kulturarten und je Landwirt festgelegt werden. Dies ist aber nicht kontrollierbar. 
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▪ Diese Ausnahme des Saatguttauschs zwischen Landwirten muss deshalb ersatzlos gestrichen werden. 

Zugelassene Sorten müssen in jedem Fall von dem Saatguttausch zwischen Landwirten ausgeschlos-

sen werden. Denn bei manchen Kulturarten (Kartoffel, Futterpflanzen) gibt es größere Flächenanteile 

mit ungeschützten Sorten. Hier besteht eine erhebliche Gefahr für völlig unkontrollierte Parallelmärkte. 

Für nicht zugelassene PVM sollten zumindest die gleichen Anforderungen wie an Heterogenes Material 

an die Notifizierung, Qualitätsstandards und Kennzeichnung, wie in Anhang VI festgelegt, gelten. 

▪ Dieser Artikel sollte gestrichen werden. 

Artikel 31: Züchtersaatgut  

▪ Die Regelung zu Züchtersaatgut ist bereits über die Regelung in Artikel 2, Absatz 4. (e) abgedeckt, die 

der bisherigen Regelung im Saatgutrecht entspricht. 

▪ Dieser Artikel sollte deshalb gestrichen werden. 

Artikel 33: Genehmigung im Falle vorübergehender Versorgungsschwierigkeiten 

▪ Diese Regelung entspricht der Möglichkeit der Mitgliedsstaaten, bei Versorgungsengpässen unter be-

stimmten Voraussetzungen Behelfssaatgut für die Kategorien VBZ in den Verkehr zu bringen. 

▪ Es ist unklar, ob diese Regelung auch für Standardsaatgut/-material gilt. 

Artikel 41: Pflichten der Unternehmer, die PVM erzeugen 

▪ Hier ist unklar welche Unternehmer gemeint sind. In Artikel 3 (2) wird detailliert benannt, welche Tätig-

keiten der Unternehmer durchführt. Hier ist die „Erzeugung“ ein Teil davon. 

▪ Eine Registrierung der Unternehmer darf sich nicht auf die Erzeugung einschränken, sondern muss alle 

Unternehmer gemäß Artikel 3, (2) umfassen. 

Artikel 43: Jährliche Benachrichtigung über die beabsichtigte Erzeugung von Vorstufen-, Basis- und zertifi-

ziertem Saatgut und Material 

▪ Hier wird gefordert, dass spätestens einen Monat vor Beginn der Erzeugung von zertifiziertem Saatgut 

und Material die Erzeugungsabsicht sowie der Ort der Erzeugung an die zuständige Behörde gemeldet. 

▪ Bisher werden die Vermehrungsflächen mit Bezeichnung und Umfang, die Kategorie des zu erzeugen-

den Saatgutes sowie das Ausgangsmaterial (Sorte, Kulturart, Anerkennungsnummer) im Rahmen der 

Anmeldung zur Saatenanerkennung zu definierten, nach Kulturarten unterschiedlichen Zeitpunkten den 

zuständigen Behörden gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt ist bereits absehbar, ob eine angelegte Saatgut-

produktion auch zur Beerntung kommen wird.  

▪ Die hier geforderte zusätzliche Meldung stellt einen unnötigen Verwaltungsvorgang ohne Mehrwert so-

wohl bei den Behörden als auch bei den Unternehmen dar. Darüber hinaus ist vielfach erst kurz bei Er-

zeugungsstart der tatsächliche Erzeugungsort bekannt.  

Artikel 46: Inhalte der nationalen Sortenregister und Sortenregisters der Union 

▪ Die Inhalte der Sortenregister werden im Anhang VII festgelegt. Aufgrund der Bedeutung der darin 

festgehaltenen Inhalte sollte Anhang VII allenfalls über Durchführungsrechtsaktes, aber nicht durch ei-

nen Delegierten Rechtsakt angepasst werden. Eine Mitsprache der Mitgliedsstaaten ist hier notwendig. 

Artikel 47: Anforderungen an die Eintragung in nationale Sortenregister 

▪ Die in Absatz 1. (g) genannten „bestimmten Merkmale“ und „unerwünschten agronomische Effekte“ 

sind nicht näher definiert. Hierzu bedarf es einer detaillierteren Definition in Artikel 3.  
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▪ Gemüsesorten sollten von der allgemeinen Verpflichtung für die Durchführung einer Wertprüfung 

(VSCU) ausgenommen werden. 

▪ Für Rasengräser (turf grasses) sollte nur dann die Verpflichtung einer Wertprüfung gelten, wenn es 

eine separate Kategorie für Rasengräser in Anhang I gibt. 

▪ Ausnahmeregelungen für die Einheitlichkeit von Sorten im Rahmen der Prüfung auf Unterscheidbarkeit, 

Einheitlichkeit und Beständigkeit (DUS) werden über Durchführungsrechtsakte festgelegt (Absatz 2. 

(b)). Das wird grundsätzlich begrüßt. Diese Ausnahmeregelungen an die Einheitlichkeit ökologischer 

Sorten muss jedoch begrenzt sein. Denn gerade ökologisch wirtschaftende Betriebe haben hohe An-

sprüche an eine definierte Sortenqualität. Deshalb bedarf es auch hier einer hohen Einheitlichkeit des 

eingesetzten PVM für den ökologischen Landbau. 

Artikel 52: Wert für den nachhaltigen Anbau und die nachhaltige Nutzung (VSCU) 

▪ Die Festlegung zur Art der Prüfung der Merkmale muss über einen Durchführungsrechtsakt (kein Dele-

gierter Rechtsakt) erfolgen. Dadurch wird eine Mitwirkung der Mitgliedstaaten in dieser wichtigen 

Frage besser gewährleistet.   

▪ Die noch festzulegenden Methoden müssen die Merkmale messbar, reproduzierbar und auf wissen-

schaftlich fundierten Erkenntnissen basieren.  

▪ Die unter Absatz 4. beschriebene Ausnahmeregelung für die Prüfung von Ökosorten, die für den Öko-

landbau geeignet sind, auf Low-Input-Flächen wird abgelehnt. Eine Öko-Wertprüfung muss auf tatsäch-

lichen Ökoflächen durchgeführt werden, um die Sortenmerkmale exakt abprüfen zu können. Dies ist 

auf Low-Input-Flächen nicht gewährleistet. Hilfsweise sind die Sortenkandidaten auf konventionellen 

Flächen zu prüfen. 

Artikel 61: Zulassung des Antragstellers zur Durchführung der technischen Prüfung der VSCU  

▪ In Absatz 1. muss präzisiert werden, dass bei einer Durchführung der Wertprüfung durch den Antrags-

steller (Züchter) unter amtlicher Aufsicht, das gesamte Sortiment geprüft werden muss und nicht nur 

die eigene(n) Sortenkandidaten.  

Artikel 63: Vertraulichkeit 

▪ Das Züchtungsschema muss wie bisher auch weiterhin unter die Vertraulichkeit fallen. 

Artikel 70: Verfahren und Bedingungen für die Verlängerung der Zulassung 

▪ Der in Absatz 1.) verwendete Begriff „Jede Person“ ist zu präzisieren. Eine Verlängerung der Sortenzu-

lassung kann nur durch den Zulassungsinhaber selbst erfolgen. Dies gilt insbesondere, wenn für die 

Sorte noch Sortenschutz besteht. 

▪ Absatz 4., wonach auch die Behörde selbst eine Sortenzulassung verlängern kann, wenn für die Sorten 

eine entsprechende Nachfrage besteht oder diese Sorte im Interesse des Erhalts pflanzengenetischer 

Ressourcen beibehalten werden soll, muss gestrichen.  

▪ Die Zulassung einer Sorte muss in Verbindung mit der Gewährleistung der Erhaltungszüchtung stehen. 

Artikel 80: Änderung der VO (EU) 2017/625 (OCR) 

▪ Gemäß Artikel 1 Absatz 2 der OCR werden mit amtlichen Kontrollen die Einhaltung der Vorschriften 

überprüft, die entweder auf Unionsebene oder von den Mitgliedstaaten zur Anwendung von Unions-

recht erlassen wurden. Zu den Bereichen, für die diese amtlichen Kontrollen gelten, wird in Artikel 1, 

Absatz 2 der Buchstabe(k) „Erzeugung und Inverkehrbringung von PVM“ neu eingefügt.  
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▪ Amtliche Kontrollen werden in Artikel 2 der OCR definiert als Tätigkeiten, die von den zuständigen Be-

hörden oder von beauftragten Stellen oder natürlichen Personen, denen nach dieser Verordnung be-

stimmte Aufgaben im Zusammenhang mit amtlichen Kontrollen übertragen wurden, durchgeführt wer-

den, um zu überprüfen, ob Unternehmer die Vorschriften einhalten und Tiere und Waren die Anforde-

rungen in den Vorschriften erfüllen. Amtlichen Kontrollen werden dabei gemäß Artikel 9 Absatz 1 bei 

allen Unternehmern regelmäßig risikobasiert und mit angemessener Häufigkeit durchgeführt. Dies wird 

im Übrigen auch bereits in Erwägungsgrund 32 der OCR gefordert. Die lückenlose Kontrolle von Saat- 

und Pflanzgutbeständen sowie -partien ist deshalb nicht mehr gewährleistet. Die lückenlose Kontrolle 

jeder Partie im Feld und anhand von Saatgutproben muss in der PVM-VO selbst und nicht in Anhang II 

bzw. Anhang III festgelegt sein. 

▪ In dem neu in die OCR einzufügenden Artikel 22a (spezifische Anforderungen für PVM) muss festge-

legt werden, dass in Abänderung von Artikel 9, Absatz 1 bei PVM amtliche Kontrollen im Rahmen der 

Zertifizierung gemäß der Kategorien VBZ alle Saatgutvermehrungsflächen bzw. -partien lückenlos für 

jede Partie und nicht risikobasiert durchzuführen sind. Dies muss bereits in Artikel 22a definiert sein 

und nicht erst über entsprechende Delegierte Rechtsakte dieses Artikels. Grundsätzlich sprechen wir 

uns aber gegen eine Einbeziehung des Saatgutrechts in die Kontroll-VO aus (siehe grundsätzliche An-

merkungen unter Ziffer III). 

▪ Die lückenlose Kontrolle muss wie bisher (siehe Anmerkungen zu Artikel 4) auch für QPs und RNQPs 

gelten, die im Rahmen der VO (EU)2016/2031 reguliert sind. QPs und RNQPs für den Bereich von 

Saat- und Pflanzgut müssen wie bisher in der Saatgutgesetzgebung geregelt sein. 

Artikel 83: Inkrafttreten und Anwendung 

▪ Die PVM-VO soll entsprechend des Entwurfs nach 36 Monaten nach deren In-Kraft-Treten angewendet 

werden. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass zu diesem Zeitpunkt alle 15 Delegierten und 23 (bzw. 

25) Durchführungsrechtsakte fertiggestellt sind. Darüber hinaus muss auch noch eine Umsetzung in 

nationales Recht erfolgen. Außerdem besteht aufgrund der umfassenden Regelungen sowohl für die 

zuständigen Behörden als auch die Wirtschaft ein notwendiger Anpassungszeitraum.  

▪ Der genannte Zeitraum von 36 Monaten ist deshalb zu kurz. Deshalb darf die PVM-VO erst nach Fertig-

stellung des letzten Delegierten bzw. Durchführungsrechtsaktes In-Kraft-Treten und danach nach 36 

Monaten Anwendung finden. 

Anhang I – Arten und Gattung entsprechend der Verwendung in Artikel 2 

Part A: Gattungen und Arten für die Erzeugung von landwirtschaftlichen Kulturen außer Gemüse 

▪ Kartoffel-Pflanzgut ist nicht mehr in dieser Gruppe enthalten. Vielmehr wurde eine eigene Gruppe (Part 

E: Gattungen und Arten zur Erzeugung von Kartoffeln) geschaffen.  

▪ Diese Eingruppierung stimmt jedoch nicht mit der Eingruppierung in Anhang IV überein. In Anhang IV 

werden Kartoffel unter Gattungen und Arten, die nur als VBZ-Material produziert und vermarktet wer-

den können, eingruppiert. 

▪ Daraus ergeben sich Probleme in Anhang II, in dem nicht klar ist, in welchen Bereich Kartoffel-Pflanz-

gut eingeordnet ist. Eine durchgängige Rechtssystematik ist nicht gegeben. 

Anhang II – Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von VBZ-Saatgut und -Material ent-

sprechend Artikel 7 

Part A: Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von VBZ-Saatgut von landwirtschaftlichen 

en Arten und Gemüsearten 

▪ Absatz 1. A. (e); Es ist unklar, wer die Inspektion der Maschinen für die Vermehrung durchführt 
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▪ In Absatz 1. C. (b)+(c) wird gefordert, dass die Probeziehung und anschließende Probenuntersuchung 

aus den verschlossenen Partien zu erfolgen hat. Dies ist unlogisch, da die Verschließung von Verpa-

ckungen mit einem Siegel (Amtlichen Etikett) erst nach erfolgter Zertifizierung erfolgt. 

▪ Absatz 1. C. (d): 2-facher NKA: hierzu wurde bereits oben unter Artikel 24 Stellung bezogen. 

Part B: Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von VBZ-Material von landwirtschaftlichen 

Arten und Gemüsearten 

▪ Es ist unklar, ob hier die Saatkartoffeln mit einbezogen sind. In Absatz 1. C. werden explizite Anforde-

rungen für Saatkartoffel (Part E von Anhang I) formuliert, unter Absatz 1. A. und B. gibt es jedoch 

keine entsprechenden Anforderungen an Pflanzkartoffel. 

▪ Im Übrigen taucht hier der Begriff Pflanzkartoffel auf, der aber nicht definiert ist. Vielmehr wird ansons-

ten der englische Begriff „seed potatoes“ mit „Saatkartoffel“ ins Deutsche übersetzt. 

▪ Gemäß der Systematik von Anhang I müssen Saatkartoffel einen eigenen Part bekommen. 

▪ In Absatz B. gibt es keine vergleichbare Feldbesichtigung wie in Part A.  

▪ In Absatz C. (b)+(c) wird gefordert, dass die Probeziehung und anschließende Probenuntersuchung 

aus den verschlossenen Partien zu erfolgen hat. Dies ist unlogisch, da die Verschließung von Verpa-

ckungen mit einem Siegel (Amtlichen Etikett) erst nach erfolgter Zertifizierung erfolgt. Unklar ist dabei 

auch, ob unter der Labortestung die Prüfung auf äußere Beschaffenheit verstanden wird. 

▪ Absatz 1. C. (d): 2-facher NKA: hierzu wurde bereits oben unter Artikel 24 Stellung bezogen. 

Anhang III – Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von Standardsaatgut und Material 

gemäß Artikel 8 

Part D: Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von Standardsaatgut von Obstarten, Re-

ben und Pflanzkartoffeln 

▪ Kartoffeln sind in Anhang IV aufgeführt und müssen zwingen als Vorstufen-, Basis- oder Zertifiziertes 

Pflanzgut zertifiziert werden. Es kann deshalb keine Anforderungen nach Anhang III geben. 

Anhang V – Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von Erhaltungsmischungen gemäß 

Artikel 22 

▪ In Artikel 22, Absatz (2) wird auf einen delegierten Rechtsakt zur Änderung von Anhang V verwiesen. 

Anhang V soll demnach unter (d) Vorgaben zur Versiegelung und Verpackung machen. Anhang V ent-

hält aber keine entsprechenden Vorgaben hierzu. 

▪ Es ist nicht klar, was mit Absatz 5. (a), zweiter Halbsatz gemeint ist. Danach können für vermehrte Er-

haltungsmischungen auch direkt geerntete Mischungen, die von einem anderen Unternehmer zuge-

kauft wurden, vermehrt werden. Es geht unter Absatz 5. jedoch um angebaute Mischungen und nicht 

um direkt geerntete Mischungen. 

▪ Nach Absatz 5. (b) hat Saatgut, das in angebauten Erhaltungsmischungen eingemischt wird, keine An-

forderungen an den Erzeugungsort (Vermehrungsort), der im räumlichen Zusammenhang mit dem Ur-

sprungsgebiet dieser genetischen Ressource steht. Es wird lediglich gefordert, dass das Saatgut au-

ßerhalb des Quellgebietes vermehrt wird. Damit können die Einzelkomponenten in ganz Europa ver-

mehrt werden. Dies ist nicht mit naturschutzfachlichen Vorgaben vereinbar und widerspricht den der-

zeitigen Regelungen. 

▪ Nach Absatz 5. (d) + (i) kann Saatgut von Arten aus Anhang I, Teil A in Erhaltungsmischungen einge-

mischt werden, wenn die Mischung aus den Arten besteht, die typisch für den Lebensraum in diesem 

Gebiet sind. Das Saatgut kann „konventionell“ produziert sein und muss die Anforderungen an 
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Standardsaatgut dieser Art erfüllen. Hier ist unklar, was ist unter „konventionell produziert“ zu verste-

hen? Muss das vermehrte Saatgut von Anhang I Arten nicht auch die Anforderungen der Erhaltungsmi-

schungen einhalten? 

▪ Die naturschutzfachlichen Gesichtspunkte bei Erhaltungsmischungen müssen berücksichtigt werden 

(siehe hier Forderungen in Artikel 22) 

Anhang VI – Anforderungen an die Erzeugung und Inverkehrbringung von PVM aus heterogenem Material 

gemäß Artikel 27, Absatz 2 

▪ Absatz F. (1.): Dieser Satz ergibt keinen Sinn. Was ist unter „bewahrt … die Hauptmerkmale des Mate-

rials …“ gemeint? 

 

 

 

 

Freising, 1.12.2023 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kontakt: 

Bayerische Pflanzenzucht- und Saatbauverbände 

Ansprechpartner: Dr. Christian Augsburger 

Erdinger Straße 82a, 85356 Freising 

Tel: +49 (0) 8161 / 989 071-0 

E-Mail: info@baypmuc.de 

Homepage: https://www.baypmuc.de 

mailto:info@baypmuc.de
https://www.baypmuc.de/

